
                                                                                                             
 

Vereinssatzung  

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Freundeskreis Cibla – Karsava – Ludza – Zilupe.  
     Der Verein soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Lüneburg  eingetragen werden und  
     führt dann den Zusatz e.V.      
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bad Bodenteich. 
     Der Verein wurde am 02. Dezember 2010 errichtet. 
(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des   
     Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.   
   
§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Verwirklichung der europäischen kommunalen Partnerschaft   
     und Völkerverständigung zwischen der deutschen Samtgemeinde Bodenteich in  
     Niedersachsen und den lettischen Novads Cibla, Karsava, Ludza und Zilupe in Lettgallen.                         
     Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Organisation und Koordination  
     von Veranstaltungen zur Kultur und Geschichte der Regionen, dem traditionellen Brauchtum, 
     sportlichen Aktivitäten, berufsbildenden Förderungen sowie die Bildung von Netzwerken.  
     Der Verein unterstützt Betriebspraktika, Schüler - und Jugendaustausch, Erwachsenen- 
     bildung und die Vertiefung von kirchlichen Kontakten zu allen Konfessionen.                                              
     Eine weitere Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung und Durchführung humanitärer  
     Hilfen. 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.              
(4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind,  
     begünstigt werden. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz  
     nachgewiesener Auslagen. In besonderen Fällen können Vereinsmitglieder für ihren      
     Arbeits – oder Zeitaufwand Pauschalvergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütung darf  
     nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der Angemessenheit ist die gemeinnützige  
     Zielsetzung des Vereins.        
(6) Die Ämter im Verein sind grundsätzlich Ehrenämter. 
 
§ 3 Erwerb, Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Bei  
     Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.  
     Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand mit  
     Stimmenmehrheit. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so muss er die Ablehnung  
     schriftlich begründen.  
(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Datum der Beitrittserklärung. 
(3) Die Mitgliedschaft endet  
 a. mit dem Tod des Mitglieds, 
 b. durch freiwilligen Austritt,  
 c. durch Streichung von der Mitgliederliste, 
 d. durch Ausschluss aus dem Verein, 
 e. bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 
     Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des  
     Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer  
     Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 



     Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden,   
     wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. 
     Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.  
     Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch     
     Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der  
     Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen.  
     Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu  
     verlesen. 
     Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche   
     aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder  
     sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des  
     Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder; Ehrenmitgliedschaft 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins  
     teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der  
     Mitgliederversammlung Anträge zu stellen.  
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und die Aufgaben und Ziele auch in der   
     Öffentlichkeit in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen sowie die laut gültiger  
     Beitragsordnung zu leistende Zuwendung pünktlich zu zahlen. Sie sind berechtigt, sich in  
     Organe des Vereins wählen zu lassen. 
(3) Personen, die in besonderer Weise die Ziele des Vereins fördern oder gefördert haben,  
     können durch Beschluss der Mitgliederversammlung  zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.   
     Sie sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
§ 5 Beiträge 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung.  
 
§ 6 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 

 
§ 7 Der Vorstand 
(1) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 
(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden,  2. Vorsitzenden,  
     Schriftführer und Schatzmeister. Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.   
     Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Der Vorstand kann  
     um bis zu sechs Beisitzern erweitert werden. 
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, vom Tage  
     der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
     Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.                                                             
(4)Scheidet ein Vorstandsmitglied gemäß § 26 BGB während der Amtsperiode aus, so wählt der 
     Vorstand aus den Reihen der Vereinsmitglieder eine Ersatzperson.  
(5) Vorstandssitzungen finden mindestens einmal vierteljährlich statt. Die schriftliche Einladung  
     zu Vorstandssitzungen erfolgt mit Angabe der Tagesordnung unter Einhaltung einer  
     Einladungsfrist von mindestens sieben Tagen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle  
     Vorstandsmitglieder fristgerecht eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der  
     Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren  
     und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. 
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der  
     Beschluss als abgelehnt. 
(7) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich  
     gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren  
     schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste  
     Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von allen zu unterzeichnen. 



§ 8 Die Mitgliederversammlung 
(1) Oberstes Vereinsorgan ist die Mitgliederversammlung. Sie beschließt alle grundsätzlichen  
      Fragen und Angelegenheiten des Vereins. Sie ist einmal jährlich vom Vorstand  ein zu  
      berufen. In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende volljährige Mitglied eine  
      Stimme.  
      Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes 
b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes 
d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
e) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern  

      Die Mitgliederversammlung bestellt zwei Kassenprüfer, die weder dem Vorstand noch  
      einem vom Vorstand  berufenen Gremium angehören. Sie sind für die Dauer von einem  
     Jahr zu wählen und haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße  
     Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungs –  
     gemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich  
     nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer  
     haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.  
     Sie beantragen die Entlastung des Vorstandes.   
(2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung durch den Vorstand erfolgt schriftlich unter  
     Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens drei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe  
     der Tagesordnung. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Die Einladungsfrist beginnt  
     mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Werktages. Das Einladungsschreiben  
     gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich  
     bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.  
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom  
      2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmit –  
      glied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. Das Protokoll wird vom Schrift –  
      führer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der Versammlungsleiter einen Proto –  
      kollführer.  
      Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss  
      schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden  
      stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
      Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste  
      zulassen.  
(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig  
      anerkannt unabhängig von der Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Die  
      Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der  
      abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Bei  
      Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  
      Für die Wahlen gilt, dass, wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der  
      abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat, eine Stichwahl zwischen den Kandidaten, 
      welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben, stattfindet. 
(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom  
      jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll  
      folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des  
     Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die  
     Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei  
     Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.  
     Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung  
     beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die  
     Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederver –  
     sammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung  
     der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die 
     Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Viertel der  



     abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  
(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das  
     Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel der  
     Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
 
§ 9 Satzungsänderungen 
(1) Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen   
     Stimmen der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann   
     in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt  werden, wenn auf diesen Tagesordnungs –  
     punkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der  
     Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt  
     worden waren. 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen  
     vereins – oder steuerrechtlichen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus  
     vornehmen. Über entsprechende Änderungen sind die Mitglieder spätestens auf der  
     folgenden Mitgliederversammlung zu informieren.  
 
§ 10 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Stimmen – 
      mehrheit von vier Fünftel beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts  
      anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungs- 
      berechtigte Liquidatoren. Das gilt auch für den Fall, dass der Verein aus einem anderen  
      Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke  
     fällt das Vermögen des Vereins an den Förderkreis Burg Bodenteich e.V. in Bad  
     Bodenteich, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden  
     hat. Alternativ fällt das Vermögen des Vereins an die ev.-luth. Kirchengemeinde St. Petri 
     Bodenteich, Bad Bodenteich, welche dieses nur unmittelbar und ausschließlich für  
     gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  
 
§ 11 Inkrafttreten 
     Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 02. Dezember 2010  
     in Bad Bodenteich errichtet. 
 
 
 
 
 
29389 Bad Bodenteich, 02. Dezember 2010 
 
 
Anlage: Liste „Antrag auf Mitgliedschaft im Freundeskreis Cibla – Karsava – Ludza – Zilupe“   
 
 
 
 
 


